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k den Koeffizienten des Winddrucks : = 0,67 für runde , 0,71
für achteckige , 1,00 für quadratiſche Kamine ,

F die Projektion der oberhalb des betrachteten Querſchnitts ge⸗
legenen Kaminſäule auf eine Ebene ſenkrecht zur normalen
Windrichtung ,

S den Abſtand des Schwerpunkts dieſer Fläche Pvon dem be⸗

trachteten Querſchnitt in m.
Die Größe des kritiſchen Winddrucks hat für die Schornſtein⸗

ſäule von oben nach unten in ſteter Kurve abzunehmen ; ſelbſt für
die kleinſten Kamine darf der kritiſche Winddruck nicht unter
200 kg / qem ſinken . ! )

Für die Erhöhung vorhandener Kamine ſind die gleichen Nach⸗
weiſe wie für Neubauten zu erbringen .

Vorausgeſetzt wird , daß im übrigen bewährte konſtruktive
Regeln eingehalten werden , daß insbeſondere bei gemauerten Kaminen
die obere Wandſtärke nicht ſchwächer gewählt wird als 12 em für
eckige und 15 em für runde Querſchnitte . ! )

2 . Verordnung des Miniſters des Innern und

des Arbeitsminiſters über die Handhabung der

Bau⸗ , Wohnungs⸗ und Feuerpolizei in den

Städten vom 28 . April 1924 .

( Geſ. ⸗ u. VOBl . 1924 S. 115) .

§ 1. Soweit nach den Beſtimmungen des Geſetzes über

die Polizeiverwaltung , das Polizeiſtrafgeſetzbuch und das

Polizeiſtrafverfahren ( Polizeigeſetz ) vom 31 . Januar 1923

( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 29 ) die Ortspolizei auf
den Gebieten des Wohnungs⸗ und Bauweſens ſowie des

Feuerſchutzweſens von der Gemeinde verwaltet wird ) , gelten
die folgenden Beſtimmungen .

1) Dieſe Abſätze in der Faſſung des Erl . d. Min . d. Innern
v. 13. März 1919 Nr. 14759 , welcher noch folgende Bemerkung
enthält : „ Durch die Abänderung der Beſtimmungen über die Berech⸗
nung der Standfeſtigkeit freiſtehender Kamine werden die ſtatiſchen
Anforderungen an freiſtehende Kamine zwar ermäßigt , aber in einer
Weiſe , die den Erfahrungen der Praxis noch vollauf Nechnung trägt .
Den Baupolizeiorganen muß es überlaſſen bleiben , im Einzelfall den
Nachweis der Druckfeſtigkeit der Steine zu fordern oder Probeſteine
auf ihre Druckfeſtigkeit auf Koſten der Unternehmer prüfen zu laſſen . “

2) Siehe Seite 279 .
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§ 2. 1. Die nach den Beſtimmungen der Landesbau⸗
ordnung dem Bezirksamt oder der Baupolizeibehörde zu⸗kommenden Befugniſſe übt der Oberbürgermeiſter aus ) .

2 DemBezirksamt oder Bezirksratbleiben vorbehalten :
a) die Entſcheidung über Baugeſuche der Reichs⸗ und

Landesbehörden ,
b) die nach dem Ortsſtraßengeſetz von der Baupolizei⸗

behörde zu treffenden Entſchließungen ) ,
c) die in §S 11 des Ortsſtraßengeſetzes vorgeſehenen

polizeilichen Anordnungen ) ,
d) die Entſcheidung über Baugeſuche , deren Genehmi⸗

gung nach den Vorſchriften der 88 16 25 der Gewerbe⸗
ordnung , 88 10 ff. der Vollzugsverordnung hierzu ,
§ 5 der Verordnung über die Dampfkeſſelaufſicht
vom 27 . April 1910 , der 88 40 , 52 bis 54 und 99
des Waſſergeſetzes und der 88 34 ff. der Vollzugs⸗
verordnung hierzu in oder in Verbindung mit einem
beſonderen gewerblichen oder waſſerpolizeilichen Ver⸗
fahren zu erfolgen hat .

3. In den Fällen des Abſatz 2 darf eine Entſcheidung
erſt getroffen werden , nachdem die Ortsbaukommiſſion ſich
gutachtlich geäußert hat )).

) Hinſichtlich der Bearbeitung der bau⸗ wohnungs⸗ und feuer⸗
polizeilichen Angelegenheiten iſt § 23 der Gemeindeordnung zu be⸗
achten , wonach die Bearbeitung der polizeilichen Angelegenheiten einem
Mitglied des Gemeinderats zuzuweiſen iſt , das die Befähigung zum
höheren Verwaltungsdienſt oder zum Richteramt in einem der deutſchenLänder erworben hat ( Erl . d. Min . d. Innern und d. ArbMin . v .28. April 1924 Nr . 39187/17277) .

) In den in Buchſtabe b und c genannten Fällen iſt , ſoweites ſich um einzelne Baugeſuche handelt , zunächſt die Prüfung des
Geſuchs vom Oberbürgermeiſter durchzuführen und ſodann die Ent⸗
ſchließung der zuſtändigen Staatsbehörde einzuholen . Nach Rechts⸗
kraft dieſer Entſchließung wird der Baubeſcheid alsdann vom Ober⸗
bürgermeiſter erlaſſen ( Erl . d. Min . d. Innern und d. ArbRin . v.
28. April 1924 Nr. 39 187/17277).

) Es iſt nicht in allen Fällen erforderlich , daß das Bezirks⸗amt eine Außerung der Ortsbaukommiſſion einholt ; vielmehr genügtes auch , wenn die Ortsbaukommiſſion ſich im Verfahren vor dem
Oberbürgermeiſter geäußert hat ( Erl . d. Min . d. Innern und d.
ArbMin . v. 28. April 1924 Nr. 39 187/17277) .

18 *
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4. In den Fällen des Abſatz 2 Buchſtabe a und dhſteht

auch die Erteilung der Erlaubnis zur Vornahme von Grab⸗

arbeiten ( § 124 der Landesbauordnung ) dem Bezirksamt zu .

Die Begutachtung des Baugeſuchs und die Überwachung der

Bauausführung beſorgen die ſtädtiſchen Baukontrolleure ) .

§ 32 der Vollzugsverordnung zur Gewerbeordnung und 8 54

der Vollzugsverordnung zum Waſſergeſetz werden hierdurch

nicht berührt .

§ 3. 1. In der Ortsbaukommiſſion tritt an die Stelle

des Oberamtmanns der Oberbürgermeiſter als Vorſitzender ;
eine Mitwirkung des mit der Bearbeitung der Bauſachen
betrauten Beamten des Bezirksamts findet nicht ſtatt .

2. In der Wohnungskommiſſion führt der Oberbürger⸗
meiſter den Vorſitz . Bezirksräte und Bezirksbeamte ſind
nicht beteiligt . Steht der Stadt ein hauptamtlich angeſtellter
Stadtarzt zur Verfügung , ſo tritt dieſer an die Stelle des

Bezirksarztes . Esbleibtjedoch dem Bezirksarztunbenommen ,
an den Sitzungen und Beſichtigungen derWohnungskommiſſion
teilzunehmen und Anträge zu ſtellen .

3. Für die Beſchlußfaſſung der Ortsbaukommiſſion und

der Wohnungskommiſſion gilt §S 111 Abſatz 5 der Landes⸗

bauordnung mit der Maßgabe , daß bei jedem Beratungs⸗
gegenſtand nur der dafür zuſtändige Ortsbaukontrolleur oder

Wohnungsbontrolleur ſtimmberechtigt iſt .
4. Der Oberbürgermeiſter iſt an das Gutachten der Orts⸗

baukommiſſion und der Wohnungskommiſſion nicht gebunden .
5. Den Plan für die Wohnungsunterſuchungen ( § 160

Abſatz 1 der Landesbauordnuno ) ſtellt der Stadtrat feſt .

§ 4. Die Ortsbaukontrolleure und die Wohnungskon⸗
trolleure werden von der Stadt beſtellt ; §S 121 Abſatz 2 Halb⸗
ſatz 2 und Abſatz 6 der Landesbauordnung findet keine An⸗

wendung .

) Um die Begutachtung und überwachung der Bauausführung
in den Fällen des Abſ . 2 Buchſtabe a und d wird in der Regel
der Oberbürgermeiſter unter Überſendung der Bauakten zu erſuchen
ſein ( Erl . d. Min . d. Innern und d. ArbMin . v. 28. April 1924
Rr . 39187/17277 ) .
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8 5. Die Anordnung und Durchführung des polizeilichen
Zwangs nach § 26 der Badiſchen Verordnung über Maß⸗
nahmen gegen Wohnungsmangel vom 2. Auguſt 1920 ( Ge⸗
ſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 432 ) in der Faſſung der
Verordnung vom 22 . September 1923 ( Geſetz⸗ und Verord⸗
nungsblatt Seite 303 ) iſt Aufgabe des Oberbürgermeiſters .
§ 26 Abſatz 2 Satz 2 der genannten Verordnung findet keine
Anwendung .

§ 6. 1. Die nach den Verordnungen über die Einrichtung
und Führung von Baulaſtenbüchern vom 13 . Dezember 1908
GGeſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 673 ) , über die Feuer⸗
ſchau vom 23 . Dezember 1880 ( Geſetz - und Verordnungs⸗
blatt 1881 Seite 1) in der Faſſung der Verordnung vom
24 . April 1908 ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt Seite 101 )
und über den Schutz der bei Bauten beſchäftigten Perſonen
gegen Berufsgefahren vom 26 . März 1919 ( Geſetz⸗ und Ver⸗
ordnungsblatt Seite 319 ) in der Faſſung der Verordnungen
vom 4. November 1919 ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt
Seite 535 ) und 6. Mai 1920 ( Geſetz⸗ und Verordnungsblatt
Seite 226 ) dem Bezirksamt zukommenden Aufgaben werden
vom Oberbürgermeiſter wahrgenommen . Eine Mitwirkung
des Bezirksrats findet nicht ſtatt .

2. Die Feuerſchauer werden von der Stadt beſtellt .
§ 7. 1. Die nach § 131 Abſatz 3, § 132 der Landesbau⸗

ordnung erforderlichen gutachtlichen Außerungen ſind bei den
zuſtändigen ſtaatlichen Stellen einzuholen . Ausnahmen von
dieſer Vorſchrift können vom Arbeitsminiſterium bewilligt
werden , ſoweit der Stadt beamtete Sachverſtändige mit der
Vorbildung der ſtaatlichen Sachverſtändigen zur Verfügung
ſtehen .

2. Trägt der Oberbürgermeiſter Bedenken , die von den
ſtaatlichen Stellen aus Anlaß des baupolizeilichen Verfahrens
geforderten beſonderen polizeilichen Auflagen in den Bau⸗

beſcheid aufzunehmen , ſo hat er hierüber die Entſcheidung des
Arbeitsminiſteriums herbeizuführen .

3. Beſcheide über Baugeſuche , hinſichtlich deren von einer

Staatsbehörde Anträge geſtellt worden ſind , ſind dieſer in

Ausfertigung mitzuteilen .

L
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4. § 141 der Vollzugsverordnung zur Gewerbeordnung
in der Faſſung der Verordnung vom 2. Dezember 1920 ( Ge⸗
ſetz - und Verordnungsblatt Seite 535 ) bleibt unberührt .

§ 8. 1. In den Fällen des § 2 Buchſtabe b und odarf
auch eine Erlaubnis zur Ausführung von Grabarbeiten ( § 124

der Landesbauordnung ) vor endgültig erledigtem Verfahren
der Staatsbehörde nur mit deren Zuſtimmung erteilt werden .

2. Das Gleiche gilt , ſoweit für die Errichtung oder den

Betrieb gewerblicher Anlagen , privater Kranken⸗ , Irren⸗

und Entbindungsanſtalten und von Gaſt⸗ oder Schankwirt⸗
ſchaften , die Errichtung von Bauten , die zur gewerbsmäßigen
Veranſtaltung von Schauſtellungen und dergl . benützt werden

ſollen , von Baulichkeiten zum Zwecke der Lagerung von

Mineralölen und anderen feuergefährlichen Flüſſigkeiten , von

Bauten an öffentlichen Wegen , die nicht zugleich Ortsſtraßen
ſind , in Waldungen oder in deren Nähe und von Schulhaus⸗
baulichkeiten nach den für dieſe geltenden Beſtimmungen eine

Entſchließung der Staatsbehörde einzuholen iſt .

§ 9. Über Beſchwerden gegen polizeiliche Verfügungen
des Oberbürgermeiſters entſcheidet der Stadtrat ( 8 43 Abſatz 3

der Gemeindeordnung ) . Den Beteiligten iſt Gelegenheit zu
geben , ihre Intereſſen mündlich vor einem Ausſchuß zu ver⸗

treten , den der Stadtrat aus ſeiner Mitte beſtellt .

§ 10 . 1. In den Städten mit Staatspolizei iſt von jeder
Erteilung oder Verſagung der Baugenehmigung dem Bezirks⸗
amt ( Polizeidirektion ) kurz Mitteilung zu machen ) .

2. Im übrigen gelten für das Verfahren die Vorſchriften
der Verordnung über das Verfahren in Verwaltungsſachen
( Verfahrensordnung ) vom 31 . Auguſt 1884 und der Verord⸗

nung über Zuſtellungen im verwaltungsgerichtlichen Ver⸗

fahren und in Verwaltungsſachen vom 22 . September 1884

entſprechend .

) Durch dieſe Beſtimmung ſoll die Polizei inſtandgeſetzt werden ,
unerlaubte Bauausführungen oder ſonſtige Übertretungen feſtzuſtellen
und zu melden ( Erl . d. Min . d. Innern und d. ArbMin . v. 28. April 1924
Nr. 39187/17277 ) .
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§ 11 . Dieſe Verordnung tritt mit der Verkündung )in Kraft .

Zu der vorſtehenden Verordnung hat der Vollzugserlaßdes Miniſters des Innern und des Arbeitsminiſters vom28. April 1924 Nr . 39 187/17277 noch folgendes beſtimmt :1. Nach § 2 Abſ . 2 des Geſetzes über die Polizeiverwaltung ,das Polizeiſtrafgeſetzbuch und das Polizeiſtrafverfahren (Polizeigeſetz)vom 31. Jan . 1923 ( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 29) wird die Ortspolizei auf denGebieten des Wohnungs⸗ und Bauweſens , des Feuerſchutzweſens unddes Geſundheitsweſens in den Städten von der Gemeinde verwaltet .
Nach § 23 des gleichen Geſetzes iſt jedoch , ſoweit in beſtehendenGeſetzen oder Verordnungen die Handhabung der Ortspolizei auf den
genannten Gebieten anſtelle der Gemeinde dem Bezirksamt zugewieſeniſt , dieſe Zuſtändigkeit beſtehen geblieben ; ſie hört erſt am 1. Jan . 1925
auf , es ſei denn , daß vorher dieſe entgegenſtehenden Beſtimmungengeändert werden und eine entſprechende Anordnung über den Über⸗
gang auf die Gemeinden getroffen wird . Um die Grundlage für einen
ſolchen früheren Übergang hinſichtlich der Bau⸗, Wohnungs⸗und Feuerpolizei zu ſchaffen , iſt eine Verordnung über die Hand⸗
habung der Bau⸗, Wohnungs⸗ und Feuerpolizei in den Städten er⸗
laſſen worden , welche die in den einſchlägigen Verordnungen ent⸗
haltenen Zuſtändigkeits⸗ und Verfahrensbeſtimmungen dem neuen
Rechtszuſtande anpaßt . Der Zeitpunkt , auf welchen die Handhabungder Ortspolizei auf den genannten Gebieten auf die Städte tatſächlichübergeht , wird alsdann durch eine beſondere Anordnung des Mini⸗
ſteriums des Innern und des Arbeitsminiſteriums feſtgeſetzt . ?) Wünſchteine Stadt , daß der übergang auch auf 1. Jan . 1925 nicht ſtattfindet ,ſo hat ſie rechtzeitig vorher Antrag nach §8 2 Abſ . 2 Satz 3 des
Polizeigeſetzes zu ſtellen .

2. Nach 86 des Polizeigeſetzes kann verlangt werden , daß dieStädte ſtaatliche Beamte in ſolcher Zahl und Art übernehmen , alsbis dahin für die übergehende polizeiliche Tätigkeit ganz oder über⸗
wiegend beſchäftigt waren . Von dieſer Befugnis wird der Staat
Gebrauch machen und daher eine Anordnung über den Zeitpunktdes Übergangs erſt treffen , wenn hinſichtlich der übernahme der
Beamten mit den einzelnen Städten eine entſprechende Regelung
getroffen iſt .

3. Vorausſetzung für eine ordnungsmäßige Handhabung der
Polizei auf den in Frage ſtehenden Gebieten iſt , daß den Städtendie erforderlichen Organe zur Verfügung ſtehen ; ſie müſſen ſich da⸗

) Die Verordnung wurde am 3. Mai 1924 verkündet .
) Dieſe Anordnung wurde für die Stadt Baden durch Erlaßder genannten Miniſterien vom 25. Sept . 1924 mit Wirkung vom

I. Okt , 1924 ab getroffen (ſ. Karlsr . Zeitung — Staatsanzeiger —
vom 26. Sept . 1924 ) .
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her dieſe Organe , ſoweit ſie ſie nicht ſchon beſitzen oder vom Staat

übernehmen , ſchaffen . Eine Manſpruchnahme ſtaatlicher Organe muß

grundſätzlich abgelehnt werden . Nur in den Städten mit Staats⸗

polizei kann eine Mitwirkung der ſtaatlichen Polizeiorgane in fol⸗

gendem Umfange zugeſtanden werden :

a) Die von den ſtaatlichen Polizeiorganen beim gewöhnlichen

Sicherheitsdienſte wahrgenommenen bau⸗, wohnungs⸗ und

feuerpolizeilichen Ubertretungen und Verfehlungen gegen die

Bauarbeiterſchutzvorſchriften werden von dieſen dem Bezirks⸗
amt ( Polizeidirektion ) gemeldet , das ſie ungeſäumt zur weiteren

Behandlung an den Sberbürgermeiſter weitergibt .
b) Soweit in beſonderen Ausnahmefällen für die zwangsweiſe

Durchführung bau⸗, wohnungs⸗ oder feuerpolizeilicher Ver⸗

fügungen und Anordnungen , wie größere Baueinſtellungen ,

Wohnungsräumungen uſw. , die Organe der Stadt nicht aus⸗

reichen , können dem Oberbürgermeiſter auf Antrag im einzelnen

Fall zur Unterſtützung ſtaatliche Polizeibeamte zur Verfügung
geſtellt werden . Die Verantwortung für die polizeilichen Maß⸗

nahmen und ihre Durchführung bleibt auch in dieſen Fällen
in vollem Umfange dem Oberbürgermeiſter .

4. Es muß mit allen Mitteln dahin gewirkt werden , daß nicht
nur der Übergang , ſondern auch die ſpätere Handhabung der Polizei

auf den genannten Gebieten durch die Städte ſich möglichſt reibungs⸗
los vollzieht und nicht durch Kompetenzſtreitigkeiten ungebührlich

erſchwert und zum Nachteil der Beteiligten verzögert wird . Zweifel
und Meinungsverſchiedenheiten werden in der Regel durch mündliches

Benehmen zwiſchen den beteiligten Stellen aus dem Wege geräumt
werden können .

3. Baulaſten .

Vorbemerkung .

( Aus dem Erlaß des Miniſteriums des Innern vom 21. Dez. 1908
Nr. 65 363 ) .

Die den Bauherren im öffentlichen Intereſſe obliegenden bau⸗

polizeilichen Verpflichtungen werden im allgemeinen durch die bau⸗

rechtliche Beſtimmungen enthaltenden Geſetze , Verordnungen , ſowie
orts⸗ und bezirkspolizeiliche Vorſchriften beſtimmt . Nach dieſen Vor⸗

ſchriften konnten ſeither im Einzelfall nur ſolche Bauauflagen ge⸗

macht werden , die in den materiellen Beſtimmungen der genannten

allgemeinen Vorſchriften ihre Rechtsgrundlage hatten . Die Erfahrung

hat nun aber gezeigt , daß nicht ſelten ein Bedürfnis beſteht , beſondere
baupolizeiliche Verpflichtungen , welche aus jenen allgemeinen Vor⸗
ſchriften ſich nicht ohne weiteres ergeben , dem Bauenden oder zu

deſſen Gunſten einem dritten Grundeigentümer aufzuerlegen , um —

abgeſehen von dem in § 57 Abſatz 1 Satz 2 und 8 i . V. mit 8 56
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